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10.1 Betriebshaftpflichtversicherung 

Der Auftragnehmer hat bei Auftragserteilung den Nachweis über wirksames Bestehen einer Betriebshaft-
pflichtversicherung, einschließlich einer Basisumweltdeckelung für die Zeit der Auftragserfüllung für seinen 
Betrieb zu erbringen. Die Deckungssummen müssen pro Schadensfall mindestens betragen: 

Euro 2.000.000,- für Personenschäden 
Euro 1.000.000,- für sonstige Schäden 

Durch die Haftpflichtversicherung wird der Umfang der Haftung des Auftragnehmers gegenüber dem Auf-
traggeber, des Diakonischen Werks Neustadt / Aisch e.V. nicht eingeschränkt. 
Der Nachweis der gültigen Policen muss spätestens bei Auftragserteilung vorgelegt werden. Sollten die Arbeiten 
über den Gültigkeitszeitraum der Police hinausgehen, erhält der Auftraggeber unaufgefordert einen 
Folgenachweis. Erfolgt ein entsprechender Nachweis trotz Mahnung und Setzung einer Nachfrist nicht, ist der 
AG berechtigt, die entsprechenden Versicherungsverträge abzuschließen und die ihm hierdurch entstehenden 
Kosten von der nächstfälligen Zahlung abzuziehen. 
Vor der Vorlage eines jeweils gültigen Versicherungsnachweises werden Zahlungen des Auftraggebers an den 
Auftragnehmer nicht fällig. 
Der Auftragnehmer tritt hiermit die sich aus dem abzuschließenden Versicherungsvertrag ergebenden Ansprüche 
sicherheitshalber an den Auftraggeber ab, bleibt jedoch, solange er vertragsgemäß erfüllt, zur Geltendmachung 
aller Ansprüche im eigenen Namen berechtigt. 
Sofern gemäß den Versicherungsbedingungen eine Abtretung nicht zulässig sein sollte, weist der Auftragnehmer 
hiermit die Versicherungen unwiderruflich an, etwaige Zahlungen nur an den Auftraggeber zu leisten, sofern sie 
diesem zustehen. 

10.2 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 

Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): nach 
Ablauf der Verjährungsfrist gem. § 13 Abs. 4 VOB/B. 

10.3 Baureinigung und Schuttcontainer 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle durch ihn verursachten Abfälle (Bauschutt, Abbruch- und eigenes 
Verpackungsmaterial), Verunreinigungen und Beschädigungen auf dem Baugrundstück, den umliegenden 
Grundstücken sowie den öffentlichen Verkehrswegen grundsätzlich täglich auf eigene Kosten zu beseitigen. 
Verpackungsmaterial ist direkt vom Auftragnehmer auf eigene Kosten abzufahren. 
Für die tägliche Schutt- und Abfallbeseitigung sind ausschließlich Schuttcontainer des Auftragnehmers zu 
verwenden. Wird dies trotz Aufforderung und Fristsetzung durch die Bauleitung unterlassen, ist die Bauleitung 
berechtigt, eine Fremdfirma mit der Beseitigung zu beauftragen. Die Kosten gehen dabei zu Lasten des 
Auftragnehmers. 
Bei Gefahr in Verzug kann der Auftraggeber die Verunreinigungen auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen, 
ohne dass es hierzu einer besonderen Ankündigung oder Fristsetzung bedarf. 
Sind mehrere Auftragnehmer für die Unterlassung verantwortlich, erfolgt die Kostenumlegung nach billigem 
Ermessen des Auftraggebers (§ 315 BGB). Die Kosten werden dem Auftragnehmer von der Schlussrechnung 
abgezogen. 

10.4 Baustrom / Bauwasser 

Die Anschlussstellen für Bauwasser und Baustrom werden durch die allgemeine Baustelleneinrichtung her-
gerichtet. 
Die Herstellung der Bauwasser- und Baustromleitungen von den Anschlussstellen bis zum Einsatzort mit 
unternehmereigenen Versorgungsleitungen, sowie die ordnungsgemäße Ableitung von Abwasser ist Sache des 
AN und ist in die EP Baustelleneinrichtung einzurechnen. Der Auf- und Abbau darf nur mit Zustimmung der 
Bauleitung AG erfolgen. Auf- und Ab- und Umbau sowie Vorhaltung und Wartung ist Nebenleistung und wird 
nicht gesondert vergütet. Bauwasser darf nicht unkontrolliert entweichen. Abwasser ist ordnungsgemäß in die 
Abwasseranschlussstelle am laut Baustelleneinrichtungsplan einzuleiten. 

Baustrom: die einschlägigen VDE-Vorschriften und technischen Anschlussbedingungen des Stromversorgers 
sind einzuhalten. Baustromversorgungs- und Bauwasserversorgungsanlagen werden durch das Gewerk 
Baustelleneinrichtung errichtet und unterhalten. Die Abrechnung der Verbrauchskosten erfolgt direkt vom 
Bauherrn mit den entsprechenden Versorgungsunternehmen. 
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10.5 Bautagebuch 

Der AN hat ein Bautagebuch über den Personaleinsatz und die ausgeführten Leistungen zu führen und dem AG 
in Kopie arbeitstäglich zu übergeben. 

10.6 Koordinationsbesprechungen 

Es ist geplant, regelmäßige Koordinationsbesprechungen (in der Hochphase tägliche Koordinationsbespre-
chungen) mit den Firmen bzw. Planern durchzuführen. Der Auftragnehmer hat hierzu auf Anforderung den 
Projektleiter bzw. dessen kompetenten Vertreter zu entsenden. 
Von der Objektüberwachung werden über sämtliche Besprechungen Niederschriften aufgestellt. Eventuelle 
Einwendungen müssen vom Auftragnehmer innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Niederschrift erfolgen (Datum 
des Protokolleingangs). Nach Ablauf dieser Frist gilt der Inhalt der Niederschrift als vom Auftragnehmer 
anerkannt. Durch den Auftragnehmer unabhängig verfasste Niederschriften werden nicht anerkannt. Bezüglich 
aus Sicht des Auftragnehmers relevanter Festlegungen und Darstellungen von Sachverhalten ist der oben 
genannte Ablauf zu beachten. 

10.7 Bauleiter 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle während der gesamten Bauzeit mit einem, der deutschen 
Sprache mächtigen, Bauleiter besetzt zu halten, der verantwortlich die Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen 
gemäß BayBO, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsstättenrichtlinien, Auflagen der Berufsgenossenschaften 
überwacht und entsprechende Maßnahmen ergreift. Darüber hinaus ist der SiGe-Plan zu beachten und den 
Weisungen des SiGe-Koordinators Folge zu leisten. Die Verantwortung erstreckt sich auf die Baustelle und die 
angrenzenden Flächen, für die Verkehrssicherungspflicht besteht. Vom Auftragnehmer ist der firmeneigene 
verantwortliche Sicherheitsbeauftragte zu benennen. 

10.8 UVV / SiGeKo 

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan liegt bei der Bauleitung auf und ist mit seinen Aussagen für alle am 
Bau beteiligten Firmen und Personen verbindlich. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftrag so auszuführen, dass das Gesetz über technische Arbeitsmittel, 
die maßgeblichen Unfallverhütungsvorschriften, andere Arbeitsschutzvorschriften sowie im Übrigen die 
„allgemeinen anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln“ beachtet werden. Diese 
Verpflichtung ist ein Teil des Vertrages. Wird diese Regelung nicht beachtet, gilt die Leistung als nicht 
ordnungsgemäß erfüllt. Schadenersatzansprüche wegen sich daraus ergebenden Folgen bleiben vorbehalten. 
Gefährdungsbeurteilung / Unterweisung / Sicherheitsfachkraft: 
Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Koordinators eine Gefährdungsbeurteilung (ArbschG § 5,6) zur 
Einsicht und Abstimmung vorzulegen. Erstmalig auf der Baustelle eingesetztes Personal ist vor Beginn der 
Arbeiten durch ihren Aufsichtsführenden zu unterweisen. 

10.9 Verantwortung des AN 

Der Auftragnehmer hat zur Verhütung von Arbeitsunfällen gemäß BGV A1§2(1) Einrichtungen, Anordnungen 
und Maßnahmen zu treffen, die den Bestimmungen der BGV A1, den sonst geltenden UVVs und im Übrigen den 
allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. 
Jeder Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tätigen Bauleiter, bzw. Aufsichts-
führenden einschließlich seiner Subunternehmer, Kenntnis über diese Baustellenverordnung, sowie die ein-
schlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften haben. Stellt der Auftragnehmer Mängel fest, sind 
diese unverzüglich dem Koordinator zu melden und es ist auf deren Abstellung hinzuwirken. Nimmt der 
Auftragnehmer trotz erkennbarer Mängel seine Arbeit auf, ist er zur Mängelbeseitigung verpflichtet. 

10.10 Persönliche Schutzausrüstung 

Auf der Baustelle ist grundsätzlich die erforderliche Schutzausrüstung wie Schutzhelme, Schutzschuhe, Hand- 
Augen und Gehörschutz nach Maßgabe der BGV C22 u UVV Bauarbeiten zu tragen. Der Auftragnehmer hat 
deren Benutzung sicherzustellen. Zuwiderhandelnde Personen können nach einmaliger Verwarnung von der 
Baustelle gewiesen werden. 
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10.11 Alkoholverbot 

Auf der Baustelle besteht Alkoholverbot. Der Auftragnehmer und seine Vertreter haben Personen, bei denen der 
begründete Verdacht auf Alkoholeinfluss besteht, unverzüglich von der Baustelle zu verweisen. 

10.12 Erste Hilfe 

Anforderungen nach der Arbeitsstättenverordnung und BGV A5 (Ersthelfer, Erstversorgung) hat der 
Auftragnehmer zu erfüllen. Die Ersthelfer sind zu benennen. 

10.13 Brand- und Explosionsschutz 

Bei feuergefährlichen Arbeiten sind Feuerlöscher (Anzahl nach DIN EN 3 und DIN 14406 Teil1) bereitzustellen. 
Zusätzlich ist brennbares Material aus dem Gefahrenbereich zu entfernen oder abzudecken. 
In feuergefährdeten Bereichen gilt das Rauchverbot. 
Schweiß-, Schneid-, Schleif- und Aufheizarbeiten bedürfen in der Regel besonderer Sicherheitsmaßnahmen und 
einer schriftlichen Genehmigung in Form eines Schweißerlaubnisscheins, mit genauen Angaben über die zu 
treffenden Schutzmaßnahmen. Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten im Gebrauch der Löscheinrichtungen 
vertraut zu machen. 

10.14 Baumaschinen und Geräte 

Bei Maschinen, Geräten, Werkzeugen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, sowie überwachungsbe-
dürftigen Anlagen, die einer Prüfpflicht unterliegen, verpflichtet sich der Auftragnehmer, die entsprechenden 
Nachweise, Aufbauanleitungen, Zulassungsbescheide, Erlaubnisse, Prüf- und Kontrollbücher an der Baustelle 
vorzuhalten. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass Baumaschinen und Geräte nur von dazu beauftragtem 
Personal bedient werden. 

10.15 Montagearbeiten 

Bei Montagearbeiten ist eine schriftliche Montageanweisung, in der die zum Einsatz kommenden Maschinen, 
Geräte und Werkzeuge erkennbar sind, rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten dem Koordinator vorzulegen und von 
diesem genehmigen zu lassen. 

10.16 Gefahrstoffe 

Bei der Planung, Umgang mit Gefahrstoffen, ist eine Prüfung auf Ersatzstoffe durchzuführen. Die Sicherheits-
datenblätter und die dazugehörigen Betriebsanweisungen sind auf der Baustelle vorzuhalten und auf Verlagen 
zur Einsicht vorzulegen. 

10.17 Gerüste 

Der Auftragnehmer hat die Brauchbarkeit der von ihm eingesetzten Arbeits-, Schutz- und Traggerüste nach-
zuweisen und die Betriebssicherheit zu überwachen. Zulassungsbescheide, sowie Aufbau und Verwendungs-
anleitungen sind auf der Baustelle zur Einsicht vorzuhalten. Abweichungen von der Regelausführung sind 
statisch nachzuweisen. Jeder Gerüstbenutzer hat den ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen und zu 
erhalten. Veränderungen am Gerüst dürfen nur vom Gerüstersteller vorgenommen werden. Gesperrte Gerüste 
dürfen nicht benutzt werden. 

10.18 Schutzmaßnahmen 

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen und die ihm zur Ausführung übergebenen Gegenstände bis zur 
Abnahme vor Beschädigungen, Verschmutzung, Diebstahl sowie vor Winterschäden und ungünstigen Wit-
terungseinflüssen aller Art zu schützen. Schutzmaßnahmen sind vom Auftragnehmer laufend auf ihre Funk-
tionsfähigkeit zu überprüfen und ggf. zu erneuern. 

10.19 Koordinierung 

Der Auftragnehmer hat seine vertraglichen Leistungen verantwortlich zu koordinieren. Er hat seine Leistungen 
ferner mit anderen Bauunternehmen und Lieferanten, Vor- und Nachfolgegewerken abzustimmen, so dass es 
nicht zu Behinderungen oder sonstigen Störungen im Projektablauf kommt. Die vom Auftraggeber eingesetzte 
Objektüberwachung und Projektsteuerung entbindet ihn nicht von dieser Verpflichtung. 



214.H W 
(Weitere Besondere Vertragsbedingungen) 

Seite 4 von 4 

10.20 Baufristenplan 

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen 
die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich 
aus den Besonderen Vertragsbedingungen. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder 
terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen der 
Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den 
Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach 
Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich jeweils digital zu übergeben. 


